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Stadt Kleve 
61 – Planen und Bauen 
Minoritenplatz 1 
47533 Kleve 

 

  

 

Aktenzeichen Bearbeiter/-in Bonn, 

Infra I 3 – 45-60-00 / 
K-III-846-17-BBP 

Herr Nogueira Duarte Mack 8. November 2017 

 
 BETREFF Bebauungsplan Nr.2-313-0 für den Bereich Neerfeldstr./Goldacker im Ortsteil Kellen der Stadt Kleve; 
 

hier: Stellungnahme der Bundeswehr 

 BEZUG. Ihr Schreiben vom 24.10.2017  Ihr Zeichen: 61.1/2-383-0 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 

von der im Betreff genannten Maßnahme, bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage, ist 
die Bundeswehr berührt und betroffen. 
 
Der Planungsbereich liegt im Interessensbereich des Luftverteidigungsgroßraumradars 
(LV-Radar) Marienbaum. 
 
Hierbei gehe ich davon aus, dass bauliche Anlagen –einschl. untergeordneter Gebäudetei-
le- eine Höhe von 30 m über Grund nicht überschreiten. 
 
Sollte entgegen meiner Einschätzung diese Höhe überschritten werden, bitte ich in jedem 
Einzelfall mir die Planungsunterlagen –vor Erteilung einer Baugenehmigung- zur Prüfung 
zuzuleiten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
 
 
 
Nogueira Duarte Mack 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf 
 

 

Datum: 10.11.2017 
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Aktenzeichen:  
53.01.04.04-23-504-507/2017  
bei Antwort bitte angeben 
 
Herr von itter 
Zimmer: 251 
Telefon: 
0211 475-2858 
Telefax: 
0211 475-2790 
Wolfgang.vonitter@ 
brd.nrw.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dienstgebäude und  
Lieferanschrift: 
Cecilienallee 2,  
40474 Düsseldorf 
Telefon: 0211 475-0 
Telefax: 0211 475-2671 
poststelle@brd.nrw.de 
www.brd.nrw.de 
 
Öffentliche Verkehrsmittel: 
DB bis Düsseldorf Hbf 
U-Bahn Linien U78, U79 
Haltestelle:  
Victoriaplatz/Klever Straße 
 
 

 

 

Bezirksregierung Düsseldorf 

 

Per elektronischer Post 
Stadt  Kleve  
Die Bürgermeisterin 
Postfach 1955  
47517 Kleve 
 
mailto: sylvia.robinson@kleve.de 
 
 
 
BPL  Nr. 8-322-0 für den Bereich Kranenburger Straße im Ortsteil 
Donsbrüggen 
BPL Nr. 1-086-5 für den Bereich Große Straße / Herzogstraße / Blei-I 
chen / Wasserstraße / Schloßtorstraße 
BPL Nr. 2-281-0 für den Bereich An der Spoy im Ortsteil Kellen 1. 
vereinf. Änderung 
BPL Nr. 2-313-0 für den Bereich Neerfeldstraße/ Goldacker im Orts-
teil Kellen 
 
Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Ihre E-Mail/Schreiben vom 24.10.2017, Az: 61.1/Ro 
 
 

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stel-
lungnahme gebeten. 

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stel-
lungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende 
Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung 
(Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
 

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 
ergeht folgende Stellungnahme: 

mailto:sylvia.robinson@kleve.de
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Gegen die Aufstellung der vier Bebauungspläne der Stadt Kleve beste-
hen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im Planungsgebiet mei-
nes Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler befinden, die im Eigen-
tum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes stehen. 

Zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange empfehle ich -falls 
nicht bereits geschehen- die Beteiligung des LVR -Amt für Denkmalpfle-
ge im Rheinland-, Pulheim und des LVR -Amt für Bodendenkmalpflege 
im Rheinland-, Bonn, sowie die zuständige kommunale Untere Denk-
malbehörde zu beteiligen.  

 

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) 
ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende 
Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht fol-
gende Stellungnahme: 

Auf Grundlage der vorliegenden Planungsunterlagen ergab die Prüfung, 
dass gegen die Änderung des BPL Nr. 2-281-0 für den Bereich An der 
Spoy im Ortsteil Kellen und BPL Nr. 2-313-0 für den Bereich Neerfeld-
straße/ Goldacker im Ortsteil Kellen hinsichtlich der passiv-planerischen 
Störfallvorsorge keine Bedenken bestehen. 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb des gutachterlich ermittelten, 
angemessenen Sicherheitsabstandes zum Betriebsbereich der Firma 
Rübo Gas Handels GmbH. 

 

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht fol-
gende Stellungnahme: 
 

ÜSG/HWRM 

Die Vorhaben befinden sich derzeit in keinem nach § 76 WHG in Ver-

bindung mit § 83 LWG ordnungsbehördlich festgesetzten oder vorläufig 
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gesicherten Überschwemmungsgebiet (ÜSG), für das besondere 

Schutzvorschriften gelten (§ 78 WHG). 

Im Rahmen des Hochwasserrisikomanagements (HWRM) als Instru-

ment des vorsorgenden Hochwasserschutzes wurden Risikogebiete 

nach § 73 WHG identifiziert, die ein potenziell signifikantes Hochwasser-

risiko aufweisen. Der Rhein ist ein solches Risikogebiet bzw. Risikoge-

wässer. Für die ermittelten Risikogebiete wurden bis Ende 2013 Hoch-

wassergefahren- und Hochwasserrisikokarten für verschiedene Hoch-

wasserszenarien erstellt. Diese Karten finden Sie auf der Internetseite: 

http://www.flussgebiete.nrw.de/index.php/HWRMRL/Risiko-

_und_Gefahrenkarten 

Die Vorhaben liegen innerhalb der Gebiete, die ab einem häufigen 

Hochwasserereignis des Rheins durch Versagen oder Überströmen von 

Hochwasserschutzeinrichtungen überschwemmt werden können. 

Gemäß § 9 Abs. 6a BauGB sollen im Bebauungsplan als Risikogebiete 

im Sinne des § 73 Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes be-

stimmte Gebiete vermerkt werden. 

Des Weiteren möchte ich frühzeitig auf das Gesetz zur weiteren Ver-

besserung des Hochwasserschutzes und zur Vereinfachung von Verfah-

ren des Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzgesetz II) vom 30. Juni 

2017 hinweisen.  

Dieses Gesetz beinhaltet u. a. Änderungen des Wasserhaushaltsgeset-

zes (Artikel 1) und des Baugesetzbuches (Artikel 2). Hervorzuheben ist 

u. a. § 78b WHG „Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsge-

bieten“ sowie Änderungen des § 5 Absatz 4a Satz 1 BauGB und des § 9 

Absatz 6a Satz 1 BauGB. Die genannten Änderungen treten zum 5. Ja-

nuar 2018 in Kraft. 

 Ansprechpartner: 
 Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 
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Frau Dr. Borgmann, Tel. 0211/475-1334, E-Mail: barbara.borgmann@brd.nrw.de 

Hinweis:  

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregie-
rung Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 

Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen die-
se Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sach-
gebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht ge-
prüft. 

Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- 
oder Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden 
können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden. 

 

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung: 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html 

und 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung_von_TOEB_Stellungnahmen.pdf 

 
Im Auftrag 

gez. 

Wolfgang von Itter 

mailto:barbara.borgmann@brd.nrw.de
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung_von_TOEB_Stellungnahmen.pdf
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StefanStefanStefanStefan....MiaraMiaraMiaraMiara        An: meike.rohwer 15.11.2017 09:46

Unser Zeichen: 31.130/8236/2017

 

Sehr geehrte Frau Rohwer,

 

ich bitte um Beachtung der folgenden Hinweise:

 

Mutterboden und Niederschlagsversickerung:
 
Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist bei Errichtung oder Änderung 
von bauli-chen Anlagen der Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu 
erhalten und vor Ver-nichtung zu schützen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu 
sichern, zur Wiederverwendung zu lagern und später wieder einzubauen.
 
Im Falle von Flächenversiegelungen bitte ich darum, die Möglichkeiten zur 
ortsnahen Ver-sickerung gering verschmutzter Niederschlagswässer gem. § 51a 
LWG zu prüfen.
 
Ich bitte um weitere Beteiligung im laufenden Verfahren.
 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag:
Stefan Miara
 

 

Dr. Stefan Miara
Fachbereich 31 – Öffentliche Beteiligungsverfahren, Bodenschutz
Geologischer Dienst NRW – Landesbetrieb –
De-Greiff-Str. 195 – 47803 Krefeld
+49 (0) 2151 897 380
Stefan.Miara@gd.nrw.de
www.gd.nrw.de   –   Facebook  



KleveKleveKleveKleve,,,,    Bebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan Nr ....    2-313-02-313-02-313-02-313-0
StürmerStürmerStürmerStürmer,,,,    DrDrDrDr....    AndreasAndreasAndreasAndreas        An: 'Meike.Rohwer@kleve.de' 17.11.2017 16:54

Kopie: "'Martin.Verhoeven@kleve.de'", "Kieser, Dr. Marco"

Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

 

Ihr Schreiben vom 24.10.2017

 

Sehr geehrte Frau Rohwer,

 

wie in der Begründung zutreffend beschrieben handelt es sich bei dem Gebäude Goldacker  

1 um ein Baudenkmal. Die stark vereinfachende Umfahrung desselben und entsprechende  

Ausweisung eines mittels einer Baugrenze umfahrenen Baufensters genügt der Wahrung  

der Belange von Denkmalschutz und –pflege nicht .

Aus dem dem Antrag auf Eintragung in die Denkmalliste zu Grunde liegenden Gutachten  

Kieser vom 30.8.2016 wird deutlich, dass ein Anbau an die westlich und östliche Flanke  

ebenso auszuschließen ist wie eine Erweiterung des Gebäudes in südliche Richtung . Allein 

nördlich, in etwa die Grundfläche der vorhandenen Annexbauten sind Veränderungen des  

Baukörpers in seiner Kubatur vorstellbar. Ich rege daher an, das Gebäude dreiseitig mit 

einer Baulinie zu umfahren.

Eine Bebauung im Sinne des Nutzungsgebiets  2 birgt zwischen Baudenkmal und 

Verkehrsflächen greift erheblich und äußerst nachträglich in den für Wirkung und  

Wahrnehmung des Baudenkmals wesentlichen Freiraum ein , es wird daher angeregt, diese 

Fläche grundsätzlich als nicht überbaubar auszuweisen bzw . der verbleibenden Fläche des 

Nutzungsgebiets 2 entsprechend dem Vorschlag des Nutzungsgebietes  1 konkrete 

Baufenster zuzuordnen.

 

Gerne können wir diese Anregungen auch bei meinem nächsten Besuch in Kleve erörtern .

 

Mit freundlichem Gruß

 

I.A. Andreas Stürmer

 

------------------------------
 
LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland
 
Abtei Brauweiler, Ehrenfriedstraße 19, 50259 Pulheim
Tel  02234 9854-546
Fax 0221 8284-1995
 
andreas.stuermer@lvr.de
www.denkmalpflege.lvr.de
 
------------------------------
 



KleveKleveKleveKleve,,,,    BPlanBPlanBPlanBPlan    2-313-02-313-02-313-02-313-0
StürmerStürmerStürmerStürmer,,,,    DrDrDrDr....    AndreasAndreasAndreasAndreas        An: 'Meike.Rohwer@kleve.de' 02.02.2018 15:32

Kopie: "'Martin.Verhoeven@kleve.de'"

Protokoll: Diese Nachricht wurde weitergeleitet.

Unser Gespräch vom gestrigen Tag

 

Sehr geehrte Frau Rohwer,

 

gestern ist mir der „Auflösung“ meiner Anregungen aus der mail vom  17.11.2017 nicht 

gelungen; ich habe mich heute noch einmal der Angelegenheit angenommen .

Die Anregungen zur Darstellung des Baudenkmals selbst , die wir gestern nicht thematisiert 

haben, halte ich unverändert aufrecht.

Den textlich nicht nachvollziehbaren Vortrag zu den überbaubaren Flächen  1. und 2. ziehe 

ich zurück.

 

Mit freundlichem Gruß

 

Andreas Stürmer

 

------------------------------
 
LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland
 
Abtei Brauweiler, Ehrenfriedstraße 19, 50259 Pulheim
Tel  02234 9854-546
Fax 0221 8284-1995
 
andreas.stuermer@lvr.de
www.denkmalpflege.lvr.de
 
------------------------------
 















1 Attachment

Sehr geehrte Frau Baumgart,

mit Mail vom 22.02.2018 haben Sie mir einen neuen Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag für den 
Bebauungsplan 2-313-0 - Neerfeldstraße / Goldacker vorgelegt. 

In meiner Stellungnahme vom 06.12.2017 hatte ich Bedenken gegen die damaligen artenschutzrechtlichen 
Ausführungen im Bebauungsplan geäußert. 

Mit dem jetzt vorgelegten Fachbeitrag können diese Bedenken ausgeräumt werden. Das Gutachten kommt 
zu dem Schluss, dass für den südlichen Teilbereich unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen 
(angepasstes Beleuchtungskonzept, Zeitfenster für Fäll- und Rodungsarbeiten) keine Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden. 
Für den nördlichen Teilbereich (Nutzungsgebiet 2) soll eine Artenschutzprüfung erst im nachfolgenden 
Genehmigungsverfahren durchgeführt werden. Ich bitte Sie sicher zu stellen, dass die Untere 
Naturschutzbehörde bei einem entsprechenden Verfahren (z.B. Abriss- oder Baugenehmigung) beteiligt wird. 

Wenn Sie die unten aufgeführten Hinweise in den Bebauungsplan aufnehmen, werden die Bedenken der 
Unteren Naturschutzbehörde zurückgenommen.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.
gez.
Thomas Bäumen
____________________________

Dipl.-Biol. Thomas Bäumen

Kreisverwaltung Kleve
Abt. 6.1 Bauen und Umwelt 
Untere Naturschutzbehörde
Nassauerallee 15-23
47533 Kleve

Tel. 02821 85-508
Fax 02821 85-700
e-mail thomas.baeumen@kreis-kleve.de

----- Weitergeleitet von Barbara Claudia Meyer/Kreis Kleve am 23.02.2018 09:24 -----

ASP B-Pläne 2-313-0 Neerfeldstraße / Goldacker
thomas.baeumen 
An:
birte.baumgart
27.02.2018 07:58
Kopie:
zandra.boxnick, Wilfried.Suerick, hermann.reynders, b.meyer
Details verbergen 
Von: thomas.baeumen@kreis-kleve.de
An: birte.baumgart@kleve.de, 
Kopie: zandra.boxnick@kreis-kleve.de, Wilfried.Suerick@kreis-kleve.de, 
hermann.reynders@kreis-kleve.de, b.meyer@kreis-kleve.de

ASP_Kleve_B-Plan_2-313-0_2018-02-22.pdf
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FranzFranzFranzFranz----GeorgGeorgGeorgGeorg....MuellerMuellerMuellerMueller         An: meike.rohwer 26.10.2017 13:27

Kopie: Sylvia.Robinson

Sehr geehrte Frau Rohwer, sehr geehrte Frau Robinson!

Wir nehmen die vorgenannte Nachricht im Rahmen der Beteiligung öffentlicher Belange  
zum Anlass, über das bisherige Verfahren  Brief auf dem Postweg mit beigefügter CD ) 

nachzudenken. 

Aus unserer Sicht würde es ausreichen, wenn wir die entsprechenden Anfragen künftig  
ausschließlich auf dem elektronischen Weg erhalten , dann allerdings unter der folgenden 

E-Mail-Adresse: schulfonds@erzbistum-koeln.de. Wir bitten um Prüfung, ob das auch Ihren 

Vorschriften genügt.

 

Im Übrigen gilt für die o.g Anfrage, dass öffentliche Belange des Erzbischöflichen Schulfonds  
Köln nicht betroffen sind. 

 

Mit freundlichen Grüßen

Erzbischöflicher Schulfonds Köln

Anstalt des öffentlichen Rechts

Müller

Geschäftsführer

 

50606 Köln

Tel: 0221/ 1642-2277

Fax:                   -2288

 



Sehr geehrte Damen und Herren,
die Belange der von hier betreuten Straßen werden durch Ihre Planung nicht negativ berührt. Anregungen 
oder Bedenken werden nicht vorgetragen.
Gegenüber dem Landesbetrieb Straßenbau können keinerlei Kosten für Lärmschutzmaßnahmen geltend 
gemacht werden. 

Meine Beteiligung im weiteren Verfahren ist nicht notwendig.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen

i.A. 

Ludger Igel

Landesbetrieb Straßenbau.NRW.
Regionalniederlassung Niederrhein
Außenstelle Wesel
Abteilung 4 Planungen Dritter

fon:  0281/108-327
fax: 0281/108-255
e-mail: ludger.igel@strassen.nrw.de

BPL 2-313-0 Neerfeldstraße/ Goldacker, Kellen
Ludger.Igel 
An:
meike.rohwer
27.10.2017 09:37
Details verbergen 
Von: <Ludger.Igel@strassen.nrw.de>
An: <meike.rohwer@kleve.de>, 
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